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RS OGH 1992/5/27 3Ob56/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1992

Norm

ABGB §154 Abs3 G

ABGB §245

EO §352

Rechtssatz

Hat das Exekutionsgericht die Versteigerungsbedingungen für eine gemeinschaftliche Liegenschaft im Verfahren nach

§ 352 EO schon durch Beschluß festgestellt, so ist für eine p7egschaftsbehördliche Genehmigung auf keinen Fall mehr

Raum. Dies gilt nicht nur für die Versteigerungsbedingungen, die schon im Teilungsverfahren festgestellt wurden,

sondern in gleicher Weise für die erst im Exekutionsverfahren festgestellten Versteigerungsbedingungen.
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